
 
 

Dringliche Entscheidung 
(sogen. „Dringlichkeitsentscheidung“) 

Nr. 4/2014-2020 
für die Bezirksvertretung Brackwede 

gem. § 60 i.V.m. § 36 Abs. 5 GO NRW 
 
 

Umbaupläne „Stadtring“ 
Antrag der CDU-Fraktion vom 09.03.2020 
(Drucksachen-Nr.: 10548/2014-2020) 
 
Der Antrag wurde unter TOP 6.2 auf die TO der Bezirksvertretung Brackwede 
für ihre Sitzung am 19.03.2020 genommen. Die Sitzung wurde abgesagt. 
Einvernehmlich wurde besprochen, diesen Antrag aus Gründen der 
Dringlichkeit nach den Vorschriften des § 60 i.V.m. § 36 Abs. 5 GO NRW zu 
behandeln und die nachträgliche Genehmigung dieser Entscheidung in der 
nächsten Sitzung der Bezirksvertretung einzuholen. 
 
.  

Beschluss: 
Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur April-Sitzung 2020 die konkreten 
Umbaupläne für den Stadtring vorzulegen. Hier soll u.a. auch ersichtlich sein, 
wie die Busverkehre gelenkt werden. 
Des Weiteren möge die Verwaltung darstellen, wie sich Verdrängungsverkehre 
in die umliegenden Wohngebiete darstellen. 
 
Begründung: 
Der Bezirksvertretung wurden bisher nur Planungen für die Kreuzungsbereiche 
vorgelegt. 
 

Für die Bezirksvertretung Brackwede: 
 
gez. Regina Kopp-Herr                                                    gez. Peter Diekmann 
Bezirksbürgermeisterin                                                        stellv. Bezirksbürgermeister 
 
 
beglaubigt:_____________________ 
 
                  Hellermann 
                 Geschäftsführung  
                 Bezirksvertretung Brackwede 
 

Diese „Dringlichkeitsentscheidung“ wird der Bezirksvertretung Brackwede in ihrer 
nächsten planmäßigen Sitzung am 16.05.2019 zur Genehmigung vorgelegt. 


